
 

 

 

 

 

 
 
 

FORDERUNGSKATALOG 
 
 

I. GRÜNDE und DAUER der Schubhaft 

 

 

Derzeitige Situation 
 

Das seit 1.1.2006 in Geltung stehende Fremdenrechtspaket bewirkt, dass Schubhaft schon 

in einem sehr frühen Stadium des Asylverfahrens verhängt werden kann. So kann Schubhaft 

bereits auf den Verdacht hin, dass Österreich für die Prüfung des Asylantrages nicht 

zuständig sein könnte, angeordnet werden; spätestens mit einer entsprechenden Mitteilung 

im Zulassungsverfahren erfolgt in den meisten Fällen die Inhaftierung. Vom gelinderen Mittel 

wird in der Regel nur bei Familienangehörigen Gebrauch gemacht, wenn zumindest ein 

Familienmitglied in Schubhaft angehalten wird . Im Jahr 2006 wurden insgesamt 2.700 

AsylwerberInnen in Schubhaft gehalten, davon 1.330 wegen des bloßen Verdachts der 

Unzuständigkeit Österreichs. 

 

Weiters wurde auch die Verfahrenszulassung von Folteropfern und Traumatisierten (§ 24 b 

AsylG 1997 idF 2003) beseitigt, womit auch diese besonders Schutzbedürftigen nunmehr in 

Schubhaft genommen werden können. Anstelle der Zurverfügungstellung einer adäquater 

Behandlung und Betreuung erfolgt ohne entsprechende Rücksichtsnahme auf den Einzelfall 

eine Inschubhaftnahme. Inhaftierung bzw. die Androhung einer Abschiebung führen bei 

traumatisierten und/ oder gefolterten Menschen regelmäßig zu einer Retraumatisierung und 

damit zu einer Verschlechterung der Symptome und Verschärfung der psychischen 

Krisensituation .  

 

Außerdem wurde die höchstzulässige Dauer der Schubhaft gem. § 80 Abs. 4 FPG auf 10 

Monaten verlängert. Die Schubhaft wird häufig auch trotz Zulassung des Verfahrens 

fortgesetzt. Ein ausreichender Rechtsschutz ist durch die sehr unterschiedliche und vielfach 

abweisende Rechtsprechung der Unabhängigen Verwaltungssenate und der Höchstgerichte 

bisher nur unzureichend gegeben. 

 

 

Forderungen 
 

1. Keine Schubhaft für AsylwerberInnen  

 

Grundsätzlich soll gegen AsylwerberInnen keine Schubhaft verhängt werden; sofern 

unbedingt erforderlich soll sie auf jene Menschen eingeschränkt werden, bei denen 

ein rechtskräftig negativ abgeschlossenes Verfahren vorliegt und keine freiwillige 



 2 

Ausreise erfolgte, wobei auch hier Alternativen zur Haft bevorzugt eingesetzt werden 

sollen. 

 

2. Jedenfalls keine Schubhaft für AsylwerberInnen während der Prüfung, welches 

Land für das Asylverfahren zuständig ist („Dublin-Verfahren“) 

 

Die Aufnahme-Richtlinie (RL 2003/9/EG vom 27.03.2003) der EU verpflichtet zur 

Gewährleistung von Mindeststandards, solange die betroffene Person als 

Asylwerber/in im Hoheitsgebiet verbleiben darf. Schubhaft bei Dublin-Fällen findet 

darin keine Deckung. Auch aus der in der Dublin-Verordnung u. a. vorgesehenen 

überwachten Überstellung kann die Schubhaft zur Verfahrenssicherung nicht 

abgeleitet werden. Daher wird die Umsetzung der EU-weit garantierten 

Mindeststandards der Aufnahmerichtlinie dringend eingefordert.  

 

 3. Keine Schubhaft für Personen mit besonderen Bedürfnissen (Minderjährige, 

Traumatisierte, Schwangere, Alte, Kranke, Behinderte) 

 

Bei besonders schutzbedürftigen Personen soll der Empfehlung des 

Menschenrechtsbeirates gefolgt werden und eine verpflichtende Anwendung des 

gelinderen Mittels gesetzlich verankert werden.1 

 

Von der Verhängung von Schubhaft über Minderjährige ist generell Abstand zu 

nehmen).2
 Die "Volljährigkeitsannahme" bei Vollendung des 16. Lebensjahres im 

Fremdenpolizeigesetz soll abgeschafft werden; die gesetzliche Vertretung von allen 

unbegleiteten minderjährigen Kindern/Jugendlichen durch den 

Jugendwohlfahrtsträger sollte auch im fremdenrechtlichen Verfahren gesetzlich 

zwingend vorgesehen sein. 

 

 

GENERELL darf die Haft nur letztes Mittel sein und muss auf die kürzest 

notwendige Dauer beschränkt sein.3 

 

 

 

II. RECHTSSCHUTZ in der Schubhaft 

 

 

Derzeitige Situation 
 

Fremdenpolizeibehörden kommen derzeit ihrer Pflicht zur Anleitung und Belehrung 

unvertretener Schubhäftlinge nur auf unzureichende Weise nach, dies teils wegen 

Verständigungsschwierigkeiten, teils weil die Manuduktionspflicht der Behörde 

                                                
1
  Siehe Empfehlung des Menschenrechtsbeirats 293.(4.) aus 05/2006 

2  Siehe Empfehlung des Menschenrechtsbeirats 50.(20.) und 52.(20.) aus 07/2000 sowie Art 37b 
Kinderrechtskonvention 

3  Siehe das für das Verwaltungsstrafen im Allgemeinen festgesetzte Höchstmaß von 6 Wochen (§ 12 
Verwaltungsstrafgesetz 1991)  
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gesetzeswidrig auf Schubhaftbetreuungseinrichtungen abgewälzt wird. Zudem ist es für die 

Betroffenen de facto nicht möglich, eigenständig ein Rechtsmittel gegen die Verhängung der 

Schubhaft zu ergreifen. Von der Schubhaftbetreuung ausdrücklich ausgenommen ist die 

rechtliche Beratung. Ein Zugang zu kostenloser rechtlicher Unterstützung ist somit nicht 

gewährleistet.  

 

Forderungen 
 

4.  Unverzügliche Information über die Haftgründe und Rechte von Schubhäftlingen 

unter Beiziehung von qualifizierten DolmetscherInnen 

 

Um die Einhaltung der im FPG normierten Informationspflichten der 

Schubhaftbehörde zu gewährleisten, soll der angehaltene Flüchtling schriftlich in 

seiner Muttersprache oder einer ihm/ihr sonst ausreichend verständlichen Sprache 

sowie auf eine für Laien verstehbare Weise über seine/ihre Haftgründe in Kenntnis 

gesetzt werden. 

 

Zur Information über die Rechte eines Schubhäftlings soll in der Schubhaft ein 

"Merkblatt über seine/ihre Rechte" aufliegen, welches in den gängigen 

Muttersprachen abgefasst und auf verständliche Art und Weise verfasst sein soll. 

Dieses soll jedenfalls über ein Besuchsrecht von Angehörigen und RechtanwältInnen 

bzw. Rechtsbeiständen sowie Kontaktaufnahme zu diesen beinhalten. Auf die 

Bedürfnisse von AnalphabetInnen muss entsprechend der Empfehlungen des 

Menschenrechtsbeirates4 bedacht genommen werden. 

 

5. Kostenlose unabhängige Rechtsberatung innerhalb von 24 Stunden 

 

Schubhäftlingen soll entsprechend den Empfehlungen des Europäischen Komitees 

zur Verhütung von Folter (CPT) kostenlose Rechtsberatung zur Verfügung gestellt 

werden.5  

 

6. Umgehend und regelmäßige automatische gerichtliche Haftprüfung samt 

Haftverhandlung mit Möglichkeit der Verfahrenshilfe 

 

Zur Überprüfung einer möglichen ungerechtfertigten Anhaltung gilt es, in zeitlicher 

Nähe zur Haftverhängung eine an die zwingende Haftprüfung im strafgerichtlichen 

Verfahren angelehnte „automatische“ Haftprüfung durch ein Gericht betreffend die 

formale Korrektheit und inhaltliche Begründetheit sowie der Verhältnismäßigkeit der 

Schubhaft gesetzlich zu verankern. 

 

 

 

 

 

                                                
4
  Siehe Empfehlung des Menschenrechtsbeirates 135.(5.) aus 02/2007. 

5  Siehe Bericht des CPT vom 21.07.2005; siehe auch den Bericht und die Empfehlungen des 
Menschenrechtsbeirats „Information für angehaltene Personen“ aus März 2002. 
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III. SCHUBHAFTBEDINGUNGEN 

 

 

Derzeitige Situation 
 

Schubhaft ist keine Strafhaft, d.h. sie steht in keinem Zusammenhang mit einem 

strafrechtlichen Delikt, sondern ist ein bloßer Verwaltungsakt, um die Abschiebung von 

Menschen zu gewährleisten, die sich ohne gesetzliche Grundlage im Land aufhalten. Die  

Bedingungen in der Schubhaft sind häufig wesentlich schlechter als in Strafanstalten. Viele 

Schubhäftlinge sind weder über ihren Status noch über ihre Rechte informiert.  

 

Die Zeit in Schubhaft, welche bis zu zehn Monate andauern kann, gestaltet sich für viele 

Häftlinge sehr eintönig und besteht vorwiegend aus Essen, Schlafen und einer Stunde 

Spaziergang. Für die Häftlinge ist das oft monatelange Warten ohne sinnvolle Beschäftigung 

zermürbend. Tagesstrukturierende Maßnahmen fehlen gänzlich. 

Für Besuchsrecht bzw. telefonische Kontakte zur Außenwelt gibt es keine verbindlichen 

Standards. Kontakte zu Angehörigen sind limitiert bzw. werden überwacht. Schubhäftlinge 

werden meist beim Telefonieren beaufsichtigt bzw. dürfen nur zu bestimmten Zeiten 

telefonieren oder kann dies gänzlich untersagt werden.  

 

Auch das Recht auf freie Religionsausübung wird beeinträchtigt: Schubhäftlinge verlieren 

durch die fehlende Struktur im Tagesablauf oft jegliches Zeitgefühl und Geistliche haben 

durch ungeregeltes Besuchsrecht eingeschränktes Zutrittsrecht.   

 

Auch hinsichtlich der Prüfung der Haftfähigkeit bzw. der medizinischen Versorgung von 

Schubhäftlingen gibt es in der Praxis keine allen Empfehlungen gerecht werdenden 

einheitlichen Standards. Zudem wurde mit dem neuen Fremdenrechtspaket die Möglichkeit 

der Zwangsernährung von hungerstreikenden Schubhäftlingen eingeführt. 

 

 

Forderungen 
 

7. Alternative Anhalteformen zur Schubhaft  

 

Nach dem Angebot einer freiwilligen Rückkehr innerhalb eines qualifizierten 

Beratungsgesprächs soll zunächst das gelindere Mittel zur Anwendung kommen. Erst 

bei einem Verstoß gegen die dort angeordneten Auflagen darf Schubhaft verhängt 

werden. Schubhaft soll nicht in Polizeigefängnissen vollzogen werden, sondern 

angehaltene AsylwerberInnen sollen in ihren Bedürfnissen gerecht werdenden 

Unterkünften untergebracht und professionell betreut werden. 

 

8. Schubhäftlinge brauchen Tagesstruktur, Beschäftigungsangebote, allgemeines   

Besuchsrecht und die Möglichkeit auf freie Religionsausübung 

 

Zur Verbesserung der Situation von Schubhäftlingen und damit von 

dienstversehenden BeamtenInnen bzw. zur Reduktion von Konflikten ist ein 

geregelter Alltag für Schubhäftlinge unverzichtbar. Möglichkeiten einer Beschäftigung 
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müssen geschaffen werden so wie etwa das Heranziehen zu Hausarbeiten oder die 

Möglichkeit einer bezahlten Beschäftigung analog zur Strafhaft. 

 

Es sollten einheitliche Regelungen betreffend Besuchsrecht bzw. telefonische 

Kontakte getroffen werden, die den Umstand, dass es sich keine Strafhaft handelt, 

Rechnung tragen und die Privatsphäre des Schubhäftlings berücksichtigen. 

  

Die freie Religionsausübung muss gewährleistet sein: Geistlichen aller in Österreich 

anerkannten Religionsgemeinschaften muss ein (uneingeschränktes) Zutrittsrecht zu 

den Polizeianhaltezentren gewährt werden; praktizierende Gläubige müssen zu den 

ihnen vorgeschriebenen Stunden beten können.  

 

9. Schubhäftlinge brauchen sprachlich kompetente und behördenunabhängige 

medizinische Betreuung 

 

Jede/r Angehaltene muss das Recht haben, von einem Arzt bzw. einer Ärztin 

seiner/ihrer Wahl untersucht zu werden, und eine ausreichende Versorgung mit den 

für seinen/ihren Gesundheitszustand erforderlichen Medikamenten muss 

sichergestellt sein. Für die ärztliche Untersuchung muss ein/e DolmetscherIn der 

jeweiligen Landessprache des/der Betroffenen zur Verfügung gestellt werden6. 

Entsprechend den Empfehlungen des Menschenrechtsbeirates soll eine personelle 

Trennung der AmtsärztInnen dahingehend erfolgen, dass einem Teil ausschließlich 

kurative dem anderen ausschließlich begutachtende Tätigkeiten zukommt.7  

 

Da es sich bei der Schubhaft um keine Strafhaft handelt, ist eine Zwangsernährung 

von Schubhäftlingen mangels Verhältnismäßigkeit der Maßnahme 

verfassungsrechtlich nicht gedeckt und ist demnach wieder aufzuheben.  

 

 

IV. DOKUMENTATION und EVALUIERUNG 

 

 

Derzeitige Situation 
 

Es ist für im Asylbereich tätige BeraterIn derzeit äußerst schwer festzustellen, in welches 

Polizeianhaltezentrum ein/eine KlientIn eingeliefert bzw. überstellt wurde.  

 

Die Weitergabe der relevanten Informationen an Schubhaftbetreuungsorganisationen ist 

nach wie vor nicht sichergestellt. Im Zuge des Fremdenrechtspaktes 2005 wurden die 

erforderlichen rechtlichen Anpassungen für die Datenweitergabe an 

Schubhaftbetreuungsorganisationen nicht vorgenommen.  

 

Die vom BMI monatlich veröffentlichten Statistiken sind zu allgemein gehalten, relevante 

Daten wie Haftdauer, Aufschlüsselung der Schubhäftlinge nach Herkunftsland, Geschlecht 

und Alter, etc. sind diesen nicht zu entnehmen. 

                                                
6
  Siehe Bericht des Menschenrechtsbeirates zur Gesundheitsversorgung in Schubhaft aus 02/2007 

7  Siehe Empfehlung des Menschenrechtsbeirates 165.(3.) aus 02/2007 
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Forderungen 
 

10. Zentrale Erfassung der Schubhäftlinge in einer Datenbank 

 

Es soll eine zentrale Datenbank geschaffen werden, aus der alle im Bundesgebiet 

erfolgten Inschubhaftnahmen ersichtlich sind.  

 

11. Datenweitergabe an Schubhaftbetreuungsorganisationen 

 

In § 57 (1) Asylgesetz 2005 wurde festgelegt, dass die RechtsberaterInnen in der 

Erstaufnahmestelle zum Kreis jener EmpfängerInnen gehören, denen Daten 

übermittelt werden dürfen, soweit diese sie zur Erfüllung der ihnen übertragenen 

Aufgaben benötigen. Eine analoge Regelung für Schubhaftbetreuungsorganisationen 

sollte gesetzlich verankert werden.  

 

12. Transparente Statistiken 

 

Notwendig sind detaillierte monatliche Statistiken, die Angaben über die Haftdauer, 

Aufschlüsselung der Schubhäftlinge nach Herkunftsland, Geschlecht und Alter, 

Gründe für die Haftverlängerung nach Überschreiten der 6-Wochen-Frist sowie die 

Bestätigung der Haft durch die UVS enthalten. Diese Statistiken müssen regelmäßig 

durch unabhängige ExpertInnen evaluiert werden. 
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